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Die 5. Kriegsanleihe ift zu zeitfinen!
. „ Nach zweijährigem Ringen steht fest und treu die deutsche Wacht in Ost und West tief in Feindesland,

und pflichtgestahlt trotzt sie den Millionenstürinenvon Völkern aus allen Zonen, ein Wall von Leibern, unbe¬
siegbar und unbezwingbar, Dir Schutzwehr und Schild! Und auf See und unter See und hoch in Lüften ist
deutscher Todesmut der Schrecken der Feinde.

Im Gefühl seiner Ohnmacht, trotz Ueberzahl, preßt der Feind immer neue Genossen seines Verbrechens
zum Frieden noch nicht bereit. Unsere Vernichtung ist noch immer sein Ziel.

«s. Klitsches Volk , Du daheimgebliebenes, sieggewohntes und siegverwöhntes, Du hast das Schlimmste,
^ ". Ê>ungerkrreg, siegreich bestanden, nun mache einmal grimmig Ernst, zeig dem Feind und zeig der
Welt Deinen trotzigen , ungebeugten , unbeugsamen Siegesmillen , recke Deine ganze stille,
deutsche, sieghafte Riefenstärke und schmettere die letzte Hoffnungsfäule der Feinde , den Wahn
uns erschöpfen zu können, mit ungeheurem Schlage nieder!

Dein Geld ist Deine Waf fe! Du hast  sie . Gebrauche sie!
Jeder soll und jeder kann und jeder mutz helfen!

Jede Mark ist ein Baustein zum Frieden!
Wer nicht volle 100 M. hat, findet überall bei Sparkassen  Gelegenheit, sein Geld dem Vaterlande

zur Kriegsanleihe zuzuführen und an der hohen Verzinsung teilzunehmen. Das Reich mit seinem Wort , mit
seiner ganzen Arbeitskraft , mit allen Schätzen seines Bodens bürgt Dir.

t Kampf ist wahrlich nicht schwer. Du sollst nur Geld leihen, und zwar gegen vollste
Sicherheit und hohen ginsgewinn . Was opfern Deine Brüder drallsten? s i ch se I b st und ihr alles
ihr Glück, ihre Hoffnung, ihr Leben - für Dich . '

Heraus mit sämtlichem Gelö, öas nicht unmittelbar
dem ^eben dient!

Denk der Brüder, die draußen gefallen. Denk derer, die für die Heimat gekämpft und nun ferne von
ihr unter Qualen dahinschmachten. Wirf doch endlich Genuß und Eigensucht von Dir , leiste stolz und
kräftig Verzicht, greife tief und herzhaft in Deine Taschen und freue Dich Deiner Siegerkraft.

Ls geht ums Ganze — um Sein und Nichtsein,
um Weib und Aind, um die deutsche Heimaterde!

Du kannst den Krieg kürzen, Tausende Deiner Brüder retten, Sieg und Frieden näherbringen.
Die Entscheidung naht. Triff Du die rechte Entscheidung!

Bedenk die schwere Verantwortung , die Du heute trägst für heute und für
kommende Zeiten . 1

Was Du heute fürs Vaterland tust, ist Segenssaat auf sonnige Zukunft allen Volksgenossen;
was Du heute versäumst, bringt Unsegen — Dir selbst.

Leihe dem Vaterland , was Du irgend entbehren kannst, dann hilfst Du zu Sieg und Frieden.
Versagst 9h Dich heilte dem BitaliHde mit Deinem uerfHg6aren Heide,
diM Weilst 9h de» Feind, Mid9h selbst Herliimerst den Kries!

Deutsches Volk , fürchte Gott und tue Deine Pflicht, dann brauchst Du nichts weiter zu fürchten!

Amtliches.
I Rr . K. A. 6097.

Marienberg, ,den 21. September 1916.

Terminkalender.
Montag, de» 25. ds. Mts. letzter Termin zur Er¬

ledigung meiner Verfügung vom 18. v. Mts . 3 . Rr.
K. A. 6097 - Kreisblatt Nr . 69 - betr. Vorlage
einer Nachweisung der am 1. Oktober 1916 vorhan¬
denen blinden und taubstummen Kinder, welche zum
1. April 1918 das 6. bezw. 7. Lebensjahr erreichen.

Der Königliche Landrat.

Verordnung
über die Regelung des Fleichverbrauchs.

Vom 21. August 1916.
aiuf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmatznahmenzur

Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-Besetzbl.
8. 401) wird folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Als Fleisch und Fleischwaren im Sinne dieser Verordnunggelten:

1. das Muskelfleischmit eingewachsenen Knochen von Rindvieh,
Schafen und Schweinen (Schlachtviehfleisch) sowie Hühner,

2. das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Rot-,
Dam-, Schwarz, und Rehwild (Wildbret),

3. roher, gesalzener oder geräucherter Speck und Rohfett,
4. die Eingeweide des Schlachtviehs,
5. zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wildbret sowie Wurst,

Feischkonserven und sonstige Dauerwaren aller Art.
Vom Fleische losgelöste Knochen, Euter, Fütze, mit Ausnahme
Schweinepfoten, Flecke, Lungen, Därme, (Gekröse), Gehirn

Und Flotzmaul, ferner Wildaufbruch einschlietzlich Herz und Leber
>owie Wildköpfe gelten nicht als Fleisch und Fleischwaren.

8 2.
Die Landeszentralbehorden oder die von ihnen bestimmten

Behörden können den Verbrauch von Fleisch und Fleischwaren
"»schließlich Wildbret und Geflügel, die dieser Verordnung nicht
Erliegen , ihrerseits regeln. Hierbei darf jedoch die nach § 6
" «•f. 1 vom K.iegsernährungramte festgesetzt« Höchstmenge an

Fleisch und Fleischwaren, die dieser Verordnung unterliegen, nicht
erhöht werden.

8 3.
Dre Derbrauchsregelung erfolgt durch die Kommunalverbände.

Diese können den Gemeinden die Regelung für die Gemeinde¬
bezirke übertragen . Gemeinden, die nach der letzten Volkszähl¬
ung mehr als 10 000 Einwohner hatten, können die Uebertragung
verlangen.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden können die Kommunalverbändeund Gemeinden für die
Zwecke der Regelung vereinigen, sie können auch die Regelung
für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes selbst vornehmen.
Soweit die Regelung hiernach für einen größeren Bezirk erfolgt,
ruhen die Befugnisse der zu diesem Bezirk gehörenden Stellen.

§ 4 .
Fleisch und Fleischwaren dürfen entgeltlich oder unentgeltlich

an Verbraucher nur gegen Fleischkarte abgegeben und von Der-
brauchern nur gegen Fleischkarte bezogen werden. Dies gilt auch
für die Abgabe in Gast-, Schank- und Speisewirtschaftensowie
rn Vereins- und Erfrischungrräumen und Fremdenheimen. Es
gilt nicht für die Abgabe durch den Selbstversorger an die im
8 10 Abs. 1 genannten Personen.

D-r Verbrauch in Krankenhäusern und anderen geschlossenen
Anstalten können die Kommunalverbände in anderer Weise
regeln.

§5.
Die Fleischkarte gilt im ganzen Reiche. Sie besteht aus einer

Stammkarte und mehreren Abschnitten(Fleischmarken). Die Ab¬
schnitte sind gültig nur in Zusammenstellung mit der Stammkarte.

Der Bezugsb,rechtigte oder der Haushaltungsvorstand hat
auf der Stammkarte seinen Namen -inzutragen. Die Ueber¬
tragung der . Stammkarte wie der Abschnitte auf andere Per¬
sonen ist verboten, soweit es sich nicht um solche Personen handelt,
die demselben Haushalt angehören oder in ihm dauernd oder vor-
ubergehend verpflegt werden.

Das Kriegsernährungsamt erläßt nähere Bestimmungenüber
die Ausgestaltung der Fleischkarte.

8 6.
T? as  Kriegsernährungsamt setzt fest, welche Höchstmenge an

Fleisch und Fleischwaren auf die Fleischkarte bezogen werden darf
und mit welchem Gewichte di- einzelnen Arten Fleisch und Fleisch-
waren auf die Höchstmengeanzurechnen sind. Hierbei ist auf
eine entsprechend geringere Bewertung des Wildes, der Hühner
und der Eingeweide B,dacht zu nehmen.

Wenn im Bezirke eines Kommunalverbandes die Nachfrage
aus den verfügbaren Fleischbeständen voraussichtlich nicht gedeckt

werden kann, hat der Kommunalverband die jeweilig festgesetzte
Höchstmengeentsprechend herabzusetzen oder durch andere Matz-
nahmen für eine gleichmäßige Beschränkung im Bezüge von
Freisch und Fleischwaren oder einzelner,. Arten davon zu sorgen

8 7.
Jede Person erhält für je vier Wochen eine Fleischkarte
Kmder erhalten bis zum Beginn- des Kalenderjahrs , in

dem sie das sechste Lebensjahr vollenden, nur die Hälfte der fest¬
gesetzten Wochenmenge. 1 11

Auf Antrag des Bezugsberechtigtenkann der Kommunaloer¬
band an Stelle der Fleischkarte Bezugsscheineauf andere ihm
zur Verfügung stehende Lebensmittel ausgeben

§ 8 .
Die Kommunalverbände haben die Zuteilung von Fleisch und

Fleischwaren an Schlächtereien(Fleischereien, Metzgereien), Gast,
wirtschaften und sonstige Betriebe, in denen Fleisch und Fleisch,
waren gewerbsmäßig an Verbraucher abgegeben werden, zu
regeln Sie haben durch Einführung von Bezugsscheinenoder
auf andere Weise für eine ausreichende Ueberwachunq dieser Be¬
triebe zu sorgen. 1

§ 9 .

Die D-rbrauchsr-gelung erstr eckt sich auch auf die Selbstoer-
[or Sf- r Selbstversorger gilt, wer durch Hausschlachtung oder
durch Ausübung der Jagt Fleisch und Fleischwarenzum Verbrauch
rm eignen Haushalt gewinnt.

Mehrere Personen, die für den eignen Verbrauch gemeinsam
2chw-me mast-n, werden ebenfalls alsFelbstversorger angesehen.
Als Selbstversorger können vom Kommunalverbande ferner an¬
erkannt werden Krankenhäuser und ähnliche Anstalten, di« Schwei¬
ne ausschließlich zur Versorgung der von ihnen zu verköstigenden
Personen, sowie gewerbliche Betriebe, die Schweine ausschließlich
zur Versorgung ihrer Angestellten und Arbeiter mästen ^ ^

Selbstversorgerbedürfen zur Hausschlachtung von Schweinen
und Rindvieh, mit Ausnahme von Kälbern bis zu sechs Wochen
der Genehmigung des Kommunalverbande- . Die Genehmiouna
hat zur Voraussetzung, daß der Selbstversorger das Tier in seiner
Wirtschaft sechs Wochen gehalten hak Die Ben-Hmigungist

erteilen wenn durch die Hausschlachtungder Fl -ischoorrat
des Selchstver orgers, die ihm zustehende Fleischmeng- so erheblich
ub-rst-igen wurde, daß ein Verderben der Vorräte zu befürchten

Hausschlachtungenvon Kälber bis zu sechs Wocken von
Schafen und Hühnern sind dem Kommunaloerband anzuzeigen.
Dl- Landeszentralbehorden können auch diese Hausschlachtungen
von der Genehmigungdes Kommunalverbandes abhängig machen

D.° Verwendung von Wildbret im eigenen Haushatte s°w7e
die Abgabe an andere sind dem Kommunalverband anzuzeigen

8 10.
r. Die Selbstversorger können das das aus Hausschlachtungen

ober durch Ausübung der Jagd gewonnene Fleisch unter Zugrunde,
legung der nach § 6 Abs. 1 festgesetzten Höchstmenge zum Der-
brauch im eigenen Haushali - verwenden. Zum Haushalt aekören
auch die Wirtschaftsangehörigen einschließli-ßlich des Gesindes so-
wie ferner Naturalberechtlgte, insbesondere Altenteileer und Ar-
zÜ bea^ ruchen habe! ^ ^ " ^ " ng oder als Lohn Fleisch

Erfolgt di- Verwendung des Fleisches gemäß Abs. 1 Satz
ÖCrS ,? ett5ai.lmes,r f ür öen ö» Lelbvversorger bereits

Fleischkarte, erhalten hat, er so eine entsprechendeAnzahl Fleisch-
Karten nach näherer Regelung des Kommunaloerbandes diesem
zuruckzugeben. Erstreckt sich die Verwendung über diesen Zeit¬
raum hinaus so hat der Selbstversorger außerdem bei Ausgabe
neuer Fleischkarten anzugeben, innerhalb welcher Zeit er die
Fleischvorate verwenden will. Für diese Zeit erhält er nur so
° '̂ nSl -ischkarten, als ,hm nach Abzug der Vorräte noch zu-

Hierbei werden das Schlachtviehfleischje 1 Abl 2 Rr 11
ü" * s eS  Wildbret und Hühner nach
dem Maßstabe des § 6 Abs. 1 angenechnit. Selbstversorgern
die ihren Bedarf an Schweinefleisch durch Hausschlachtung decken
wird bei dem ersten Schwein, daß sie innerhalb eines jeden Jahres
gerechnet vom Inkrafttreten dieser Verordnung ab. schlachten, das

§ 11 .
. W >- das aus Rotscklachtungen anfällt , unterliegt nicht
der V-rbrauchsregelung. wenn es bei der Fleischbeschau für min-
derwê ig oder, nur bedingt tauglich erklärt wird . Fleisch, das
ahne Beschränkungfür den menschlichen Genuß tauglich befunden
t0lrÖ' Verbrauchsregelung : dem Selbstversorger ist
es nach Maßgabe des § 10 Abs. 3 anzurechnen 1 9 '

§ 12 .

V-e Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden können anordnen, daß Fleisch und Fleischwaren mit
Ausnahmen von Wild und Hühnern, aus einem Kommunalverband"° m“

Di- Landeszentralbehörden 7der die von ihnen bestimmten
^7 *77 ' rn“! 11 die zur Ausführung dieser Verordnung er.
orderlichen Bestimmungen. Sie bestimmen, welcher Verband als

Kommunalverband gilt.
8 14.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft '

1. wer entgegen den Vorschriften im z 4 Abs. 1, § 10 Fleisch'
oder Fleischwaren abgibt, bezieht oder verbraucht.

2.  wer den Vorschriften im § 5 Abs. 2 zuwiderhandelt,
J$ ne 6 " • 1$ § 9 »forderliche Genehmigung eine Haus-

schlachtung vornimmt oder vornehmen läßt.
4. wer es unterläßt, di- vorgeschriebenen Anzeigen an den

Kommunalverband zu erstatten oder wissentlich unvollständige
oder unrichtige Angaben macht, 9

5' “Uf ber §§ 2 ?. § 4 Ws . 2, §§ 8. 10, 12,
13 erlassenen Bestimmungenzuwiderhandelt.

» b!l Stra] e b °"n-n Fleisch und Fleischwaren, auf die
'ß. brli - ftraft,are  Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne

Unterschied, ob ste dem Täter gehören oder nicht 9
_ 8 15.

. , . Var Kriegsernährungsamt kann Ausnahmen von den Vor¬
schriften dieser Verordnung zulassen.

Die gleiche Befugnis haben die Landeszentralbehörden und
die von ihnen bestimmten Stellen ; sie bedürfen zur Zulassung
von Ausnahmen der Zustimmung des Kriegsernährungsamte/



$ 16.
Diese Verordnung tritt mit dem 2. Oktober 1916 in Kraft.
Bor diesem Zeitpunkt von Landeszentralbehörden oder anderen

Behörden ansgegebene Fleischmarken behalten ihre Gültigkeit;
sie berechtigen zum Bezüge von Fleischu. Fleischwarennur bis zu
der nach § 6 Abs. 1 vom Kriegsernährungsamte festgesetzten
Höchstmenge,

Berlin,  den 21. August 1916,
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfserich.

Bekanntmachung
über die Ausgestaltung der Fleischkarte und die Fest¬
setzung der Verbrauchshöchstmenge an Fleisch und Fleisch¬

waren.
Dom 2l. August 1916.

Auf Grund der §§ 5, 6 der Verordnung über die Regelung
des Fleischverbrauchs vom 21. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.
941) wird bestimmt:

§ 1.
Die Fleischkarte bestehtaus einer Stammkarte und quadratischen

Abschnitten (Fleischmarken). Die Vollkarte enthält 40 Abschnitte
je 10 für eine Woche, die Kinderkarte enthält 20 Abschnitte, je
5 für eine Woche. Die Fleischkarte ist nach den Mustern (Muster
1 : Vollkarte, Muster 2 : Kinderkarte) aus Kartonpapier (auch
holzhaltigem) von dem 1 Ouadratmeter ungefähr 150 Gramm
wiegen soll, in beliebiger Farbe Herstellen,

Der Stammkarte sind aufzudrucken: das Wort „Reichsfleisch¬
karte " die Bezeichnung und das Hoheitszeichen des Bundesstaats,
die Bezeichnung des Kommunalverbandes, die Zeit der Gültigkeit
der Karte. Auf ihr ist ferner ein Raum für die Eintragung des
Namens des Bezugsberechtigtenoder des Haushaltungsvorstandes
vorgesehen.

Jedem Abschnitte sind aufzudrucken: die Worte „Fleisch¬
marke •/,„ Anteil", die Bezeichnung des Bundesstaats und des
Kommunalverbandes, di, Zeit der Gültigkeit.

Die Landeszentraldehörden oder die von ihnen bestimmten
Stellen können anordnen, daß di<Stammkarte und die Abschnitte
noch mit weiterem Aufdruck zu versehen sind.

8 2.
Die Höchstmenge an Fleisch und Fleischwaren, die wöchentlich

auf die Fleischkarte entnommen werden darf, wird bis auf wei¬
teres auf 250 Gramm Schlachtviehfleîch wit eingewachsenenKno¬
chen festgesetzt.

An Stelle von je 25 Gramm Schlachtviehfleisch mit einge¬
wachsenen Knochen können entnommen werden 20 Gramm Schlacht¬
viehfleisch ohne Knochen, Schinken, Dauerwurst, Junge , Speck,
Rohfett oder 50 Gramm Wildbret, Frischwurst, Eingeweide,
Fleischkonseroen einschließlich des Dosengewichts.

Hühner (Hähne und Hennnen) sind mit einem Durchschnitts¬
gewicht von 400 Gramm, junge Hähne bis zu ' /a Jahr mit einem
Durchschnittsgewichtsvon 200 Gramm, auf die Fleischkarte ein-
zurechnen.

8 3-
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 2 Oktober 1916 in

Kraft.
Berlin, den 21. August 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts,

von Batocki.

Bekanntmachung
über Höchstpreise für Gerstengraupen (Roll¬

gerste) und Gerstengrütze.
Vom 9. Sept. 1916.

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmatznah-
men zur Sicherung der Dolksernährung vom 22. Mai
1916 (Reichs-GesetzblattS. 401) und des § 1 der Be¬
kanntmachung über die Errichtuug eines Kriegsernäh.
rungsamtes vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl S.
402) wird verordnet:

8 1.
Der Preis für Gerstengraupen(Rollgerste) und

Gerstengrütze darf bei der Deräutzerung durch den Gr-
zeuger, vorbehaltlich der Bestimmung im § 2, 49 Mk
20 Pfennig für hundert Kilogramm brutto nicht über¬
steigen. Die Lieferung zu diesem Preise hat frachtfrei
Eisenbahnstation des Empfängers einschließlich Sack zu
erfolgen.

8 2-
Gerstengraupen(Rollgerste) und Gerstengrütze dür¬

fen im Kleinverkaufe zu keinem höheren Preise als zu
30 Pfg . das Pfund verkauft werden. Als Kleinver-
kauf gilt der Verkauf an den Verbraucher in Mengen
von zehn Pfund und weniger.

Bei allen übrigen Verkäufen mutz, vorbehaltlich
der Vorschrift im § 1. der Preis unter dem Kleinver¬
kaufspreise bleiben.

8 3.
Die Kommunalverbändeund Gemeinden können

für Verkäufe, die bis zum 30. September 1916 stattfinden,
Ausnahmen von den Kleinverkaufspreisen für die Men¬
gen von Gerstengraupen(Rollgerste) und Gerstengrütze
zulassen, die nachweislich vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung zu einem höheren als dem im 8 1 festge-
fetzten Preise erworben sind

8 4.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen wird bestraft:

1. wer den in den §§ 1, 2 bestimmten oder einen
auf Grund des § 3 zugelassenen Preis überschrei¬
tet,-

2. wer einen anderen zum Abschlutz eines Vertrags
auffordert, durch den der Preis (Nr. 1) über-
schritten wird, oder sich zu einem solchen Vertragerbietet-
Neben der Strafe können die Gegenstände, auf

die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, eingezogenwerden.

8 5.
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als

Kommunaloerband und Gemeinde anzusehen ist. Sie
können anordnen, datz die Zulassung von Ausnahmen
nach § 3 anstatt durch die Kommunalverbände und die
Gemeinden durch deren Vorstand erfolgt.

^ 8 6.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vor¬

schriften dieser Verordnung zulassen.

§ 7-
Diese Verordnung tritt am 15. September 1916

in Kraft.
Berlin, den 9. September 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungamts.

I . V. : Edler von Braun.

Bekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit Web»
Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche

Bevölkerung.
Dom 9. September 1916.

Auf Grund des § 19 .der Bekanntmachung über
die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und
Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10.
Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 463) bringe ich folgen¬
des zur öffentlichen Kenntnis.

In das Verzeichnis der Gegenstände nach der Be¬
kanntmachung vom 10. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.
468), auf welche die Vorschriften der Bekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und
Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10.
Juni 1916 mit Ausnahme des § 7, 8 8 Abs. 6, der
88 10, 14, 15 und 20 keine Anwendung finden, sind
aufzunehmen:

36. Spielwaren aus Web-, Wirk- und Strickwa¬
ren, soweit die dazu erforderlichen Stoffe bereits am
2. September 1916 zugeschnitten waren.

Berlin, den 9. September 1916.
Der Reichskanzler.

I A. : Freiherr von Stein.

Bekanntmachung.
Betr. Vermittelung von Saatkartoffeln.

Unter Bezugnahme auf die in der letzten Nummer
i dieses Blattes veröffentlichte Bekanntmachung, betr.

Vermittlung von Saatkartoffeln, bringen wir noch zur
Kenntnis der Landwirte, datz nur Sammelbestellungen
auf volle Wagenladungen (200- 300 Ztr.) einer Sorte
angenommen werden können. Wir würden empfehlen,
bei Spätkartoffeln sich möglichst aus die Sorte „In¬
dustrie" zu beschränken.

Die Aussichten, Frühkartoffeln zu erhalten, sind ge¬
ring. Auch hier empfiehlt es sich, nur bekannte Sorten,
wie etwa „Kaiserkrone" zu wählen.

Bestellungen auf kleinere Mengen als 200 Ztr.
sind unmittelbar an die Geschäftsstelle des Nassauischen
Saatbauvereins, Idstein i. T., zu richten.

Die bereits eingegangenen Bestellungen aus ge¬
ringere Mengen Saatkartoffeln, als oben angegeben,
werden soweit als tunlichst durch den Nassauischen Saat¬
bauoerein ausgeführt. Wir behalten uns vor, auch
grötzere Aufträge durch den genannten Verein, soweit
dessen Vorräte an von uns anerkanntem Saatgut reichen,
ausführen zu lassen. Den Bestellern gehen indessen in
allen Fällen noch nähere Mitteilungen zu.

Wiesbaden, den 13. September 1916.
Der Vorsitzende

der Landwirtschafts-Kammer für den Reg.-Bezirk
Wiesbaden.

Bartmann- Lüdicke

Auf Grund des 8 3 der Anordnung der Landes-
Zentralbehörden vom 22 August 1916 zur Verordnung
des Bundesrats über Fleischversorgung vom 27. März
1916 ernenne ich hiermit

1. den Vorsitzenden des Viehhandelsverbandes, Land¬
rat von Bernus zu Bad Homburg o. d. H. zum
Vorsitzenden,

2. den Geheimen Negierungsrat Droege zu Wiesba¬
den zum stellvertretenden Vorsitzenden,

3. den Vorsitzenden der Landwirtschaftskammer Bart-
mann-Lüdicke zu Frankfurt a. M.,

4 den Stadtrat Meckbach zu Frankfurt a. M.,
5. den Leiter der Kreisfleischstelle des Kreises Dillen-

burg, Kreisbaumeister Röver zu Dillenburg zu 3.
bis 5. zu Mitgliedern

der mit dem 15. September d. Is . mit dem Sitz in
Frankfurt a. M. in Tätigkeit tretenden Bezirks-Fleisch-
stelle.

Wiesbaden, den 15. September 1916.
Der Regierungspräsident.

Die Ausführungsanweisung zur Polizeiverordnung,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Bier¬
druckvorrichtungen(Regiernngsamtsbl. 1909 S . 87) er¬
hält zu 8 56 im 6. Absatz folgenden weiteren Zu¬
satz:

„Bis auf weiteres werden ferner Vierleitungsrohre
aus Zink mit einem inneren, dicht anliegenden, dünn-
wandigen Rohre aus Feinsilber zugelassen."

Wiesbaden, den 8. September 1916.
Der Regierungspräsident.

Anordnung.
Auf Grund der Bekanntmachung über die Kar¬

toffelversorgung vom 26. Juni 1916 (R G.Bl. S 590 und
der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen vom
24. Juli 1916 wird für den Oberwesterwaldkreis fol¬
gende Anordnung erlassen:

81 .
Die Regelung der Versorgung der Bevölkerung

des Oberwesterwaidkreisesmit Speisekartoffeln,wird
auf die Gemeinden übertragen. Die Gemeinden haben
die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, datz sämt¬
liche Haushaltungen mit den zulässigen Mengen Kar¬
toffeln versehen werden.

8 2.
Jede Ausfuhr von Kartoffeln aus dem Oberwester

waldkreise ist verboten.
8 3.

Wer der Anordnung zu 8 2 zuwiderhandelt, wirb
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstral.
bis zu 1500 M. bestraft. Neben der Strafe können
die Vorräte, auf die sich die strafbare Handlung hx.
zieht, eingezogen werden, einerlei o.b sie dem Täter qe-=
hören oder nicht. a '

8 4.
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung in Kraft.
Marienberg, den 12. September 1916.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Oberwesterwaldkreises.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, vor¬
stehende Anordnung sofort in den Gemeinden bekannt
zu geben und die erforderlichen Vorkehrungen zur Ver¬
sorgung der Bevölkerung mit Speisekartoffeln
treffen. °

Der Vorsitzende des Krcisausschusses.
Anordnung.

Auf Grund der Bekanntmachung des Stellvertre¬
ters des Reichskanzlers über Speisefette vom 20. Juli
1916 (R .-G.-BI. S . 755) wird für den Kommunalver¬
band Kreis Oberwesterwaldfolgendes angeordnet-

8 1.
Wer nach dem 27. September 1916 Butter,

welche nicht in Molkereien hergestellt ist, gewerbsmäßig
aufkauft, mutz im Besitze eines Ausweises des Kom-
munalverbandes (Kreisausschutz) sein.

8 2.
Zuwiderhandlungen werden gemätz 8 35 Nr. 4

der obenangegebenen Bekanntmachung mit Gefängnis
bis zu 1 Jahr und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mk.
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Marienberg, den 20. September 1916.
Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, vorstehende
Anordnung ortsüblich bekannt zu machen. Anträge auf
Ausstellung der Ausweiskarten sind beim Kreisausschuk
zu stellen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg, den 18. September 1916.

Bekanntmachung.
Durch Bekanntmachung des Präsidenten des Kriegs¬

ernährungsamts zur Durchführung der Verordnung
über Hafer vom 5. September 1916 (R- G. Bl. S. 997)
sind die Hafermengen, welche Tierhalter in der Zeit
vom 1. September bis 31. Dezember 1916 aus ihren
Vorräten füttern dürfen, wie folgt bestimmt:

a) Halter von Einhufern: 5'/r Ctr. für jeden Ein¬
hufer:

b) Halter von Zuchtbullen: 3 Etr. an jeden Jucht-
bullen, für den die Genehmigung der zuständigen
Behörde zur Haserverfütterung erteilt wird;

c)  Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe, die Ar-
beitsochse» halten, 3 Etr . an jeden Arbeitsochsen.
Wenn die Einhufer, Zuchtbullen und Arbeitsochsen

nicht während des ganzen Zeitraums gehalten werden
oder wenn für Zuchtbullen die Genehmigung zur Hafer-
fütterung nicht auf den ganzen Zeitraum erteilt wird, ermä-
tzigen sich die Mengen für jeden fehlenden Tag bei den
Einhufern um je 4 V2 Pfund , bei den Zuchtbullen um
je 2 V2 und bei den Arbeitsochsen um je 2 ' /2 Pfund.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die
in Frage kommenden Tierhalter hiervon in Kenntnis
zu setzen. Die Haserverfütterungan die Gemeidebullen
wird hiermit allgemein genehmigt. Bescheinigungen
zum Verschroten von Hafer für die Einhufer pp. sind
von ihnen auszustellen. Die Besitzer von Pferden haben
die Genehmigung zum Ankauf von Hafer hier einzu¬
holen. Ohne meine schriftliche Genehmigung darf an
diese Hafer nicht verabfolgt werden

Weiter ersuche ich die Herren Bürgermeister, die
Landwirte aufzufordern, sofort mit dem Ausdrusch des
Hafers zu beginnen, da die Heeresverwaltung Hafer
dringend benötigt und der gegenwärtige Höchstpreis
für Hafer (300 Mark für die Tonne) nur gezahlt wird,
wenn der Hafer ibs zum 30. September 1916 geliefert
ist, dann aber der Preis herabgesetzt wird, liegt der
schleunige Ausdrusch des Hafers nicht nur im Interresse
der Heeresverwaltung, sondern auch im Interesse der
Landwirte. Alle zur Ablieferung bereiten Hasermengen
sind so schnell als irgend möglich gemeindeweise dem
Kreisausschutz anzumelden.

Ter Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg, den 22. September 1916.

Bekanntmachung.
Ich bringe hiermit zur allgemeinen Kenntnis, daß

die Anlieferung des Schlachsviehes für den Kommunal¬
verband in kommender Woche am

Montag , den 28. September 1916
vormittags zwischen8 und 9 Uhr an der Sammelstelle
Marienberg und nachmittags an der Sammelstelle Ha¬
chenburg zu erfolgen hat.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg, den 19. September 1916.

Die Herren Gcndarmeriewachtmeistcr und OrtSpoli-
zeidehördcn de? Kreises weise ich darauf hin, datz Per¬
sonen, die Wohlfahrtspostkarten oder andere Gegen¬
stände der Kriegswohlfahrtspflege zu Erwerbs-



liefen im Umherziehen feilbieten wollen, gemäß 8 55
ff. |R. G. L>. eines Wandergewerbescheines bedürfen
„lid der Hausiersteuer nach dem Gesetz vom 3. Juli
1876(G. S . S . 247) unterliegen.

Der Königliche Landrat.
5gb. Nr. K. A. 7043.

Marienberg, den 8. September 1916.
Verzeichnis

der im Monat August cr. erteilten Jagdscheine,
a. Iahresjagdscheine.

Neisenrath Eduard, Limbach,
Schnautz Hermann, Siegen,
Kaißer Ludwig, Hof,
Dasting Johann , Cöln,
Schneiders Landesbaumeister, Marienberg,
Kapp H. I. Landmann, Kundert,
Held Oswald, Lautzenbrücken,
Abel Ludwig Hauptlehrer, z. Zt. Limbach,
Klöckner Florian, Duisburg,

Dewald H. Wilh., Hachenburg,
Altenhein, Hermann, Ohligs.

b. Tagesjagdscheine.
Dewald Eberhard, Leutnant, Hachenburg,
Guterding, Lehrer, z. Zt. Erbach,

.c . Unentgeltliche Jagdscheine.
Groß Gemeindeförster, Dreifelden.

Der Königliche Landrat.
T. Nr. K. A. 7046.

Marienberg, den 18. September 1916-
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die Herren Bürgermeister machelich hiermit auf

die pünktliche Erledigung meiner Verfügung vom 2.
September 1909 - K A. 1368- betr. Mitteilung der
Todesursachen der innerhalb Ihres Gemeindebezirks
verstorbenen Personen an das Standesamt, aufmerksam.

Der Bericht ist fällig nach Ablauf eines jeden
Vierteljahres.

Der Königliche Landrat

Der Krieg.
Nei Hauptquartier, 20. Sept. (W. T. D. Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

, Auf dem Schlachtfeld an der Somme keine Er-
Msse von besonderer Bedeutung. Einzelne feindliche
Wrstöße wurden abgewiesen. Wir hatten bei Flers

HandgranatenangriffErfolge. Nachträglich ist ge¬
ödet, daß am 18. September abends ein französischer
'Hgriff aus Clery heraus abgeschlagen wurde.

Heeresgruppe Kronprinz.
Am Westhange des „Toten Mannes" wurden die

^nzosen aus einem kleinen von ihnen noch gehaltenen
^benstück geworfen. 98 Gefangene und 8 Maschi-
''»gewehre fielen dabei in unsere Hand.
, Unsere Patrouillen haben in der Nacht zum 19.
'piember in der Champagne bei erfolgreichen Unter-
Mungen 46 Franzosen und Russen, heute Nacht

des Rhein-Rhone-Kanals eine Anzahl Franzosen»sengen.
' Oestlicher Kriegsschauplatz.
•front des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bagern.
Westlich von Luck gegenüber den Truppen des

^irals o. d. Marwitz kam die Wiederaufnahmeder

feindlichen Angriffe am Tage nur teilweise zur Durch¬
führung, während an den meisten Stellen die russische
Infanterie auch durch das auf sie gerichtete Feuer der
russischen Artillerie nicht zum Verlassen ihrer Gräben
3", bewegen war . Erst abends und nachts brachen An¬
griffe in starken Wellen vor und sind wiederum unter
größten Verlusten gescheitert. Vorübergehend bei Szel-
wow eingebrochener Gegner ist restlos zurückgeworfen.
Front des Generals der Kavallerie Erzherzog Earl.

An der Najarowka ging der für uns günstige
Kampf weiter. Starke feindliche Angriffe wurden ab¬
geschlagen.

In den bereits verschneiten Karpathen dauern die
russische Angriffe an. Der Feind hat einzelne Teil¬
erfolge erreicht.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
Die Rumänen sind über den Szurduk-Paß zurück¬

geworfen.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.

In der Dobrudscha spielten sich heftige wechselvolle
Kampfe ab. Mit eiligst herangeführten Verstärkungen
leistet der Feind in seiner Stellung den zähesten Wider¬
stand.

Mazedonische Front.
Bei Florina und am Kajmakealan wurden feind¬

liche Angriffe, zum Teil nach Nahkampf, zurückgeschlagen‘
westlich von Florina wichen Dortruppen dem Stoß aus.
Oestlich der Stadt wurde der Gegner mit Erfolg über¬
raschend angegriffen.

Südlich der Belasica Planina haben die Bulgaren
am 17. September die Italiener aus den Dörfern
Matnica und Peroj geworfen und 5 Offiziere, 250
Mann gefangen genommen.

Der erste Generalquatiermeister.
Ludendorff.

Großes Hauptqimrücr, 21. Septbr. (W. B. Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Nördlich der Somme spielten sich bei Tourcelette

fortgesetzte Handgranatenkämpfeab. Feindliche Teilan¬
griffe wurden bei Flers , westlich von Lesboeufs und
nördlich von Combles abgeschlagen. Südwestlich von
Rancourt und in Bouchavesnes von unseren Truppen
im Angriff gewonnener Boden ging nach erbitterten
Kämpfen wieder verloren. Südlich von Rancourt be¬
haupteten wir genommene Gräben.

Heeresgruppe Kronprinz.
Rechts der Maas wurden bei gesteigerter Artille-

rietätigkeit feindliche Angriffe im Abschnitt Thiaumont
Fleury abgeschlagen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalfeldmarlchalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Westlich von Luck fetzte die russische Garde zusam¬

men mit anderen starken Kräften die Angriffe gegen
die Truppen des Generals von der Marwitz fort. Bei
Korytmca ist der Kampf noch nicht abgeschlossen, im
übrigen ist aus der 20lrm breiten Front der oft
wiederholte Ansturm vollkommen und unter abermals
blutigsten Verlusten gescheitert.

Front des Generals der Kavallerie Erzherzog Carl.
Der Kampf an der Najarowka wird erfolgreich

fortgesetzt.
In den Karpathen hat auch gestern der Feind

seine heftigen Angriffe wiederholt. Abgesehen von ört¬
lichen Erfolgen in der Gegend des Pantyr -Passes und
im Tartarca-Abschnitt(nordöstlich von Kirlibaba) ist es
überall unter schweren Verlusten zurückgeschlagen. An
der Baba Ludowa stürmte er siebenmal gegen unsere
Stellung an Jäger verschiedener deutscher Stämme
unter der Führung des Generalmajors Boesz haben
hervorragendenAnteil an der siegreichen Abwehr. Die
am 19. September in Feindeshand gefallene Kuppe
Smotrec wurde im Sturm wiedergenommen.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen
Die Grenzhöhen beiderseits des Vulkan-Paffes

sind von uns besetzt.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.

Der Kampf in der Dobrudscha ist zum Stehen ge-kommen.
Mazedonische Front.

Bei den erfolgreichen bulgarischen Angriffen in der
Gegend von Florina erlitten die Franzosen beträchtliche
Verluste. Bulgarische Kavallerie attackierte und zer-
sprengte östlich der Stadt die weichende feindliche In¬
fanterie. Es wurden zahlreiche Gefangene gemacht und
einige Maschinengewehre erbeutet. Am Kajmakcalan
und an der Moglenc-Front sind mehrfache serbische An-
griffe abgeschlagen.

Der erste Generalquartiermeister:
Ludendorff.

Der Reikskanzler im Hauptquatier.
Berlm, 20. September. Der Reichskanzler hat

sich gestern abend ins Hauptquatier begeben.
Deutsche Seeflugzeuge in der Dobrudscha.

Berlin. 21. Septbr. (W. B. Amtlich) Deutsche
Seeflugzeuge haben am 20. September früh 2 russische
Flugzeugmutterschiffe, die unter Geleit eines Kreuzers
und mehrerer Zerstörer Flugzeuge zum Angriff auf
die bulgarische Küste bei Warna heranbringen wollten,
erfolgreich mit Bomben angegriffen. Die feindlichen See-
streitkräfte wurden zum schleunigen Rückzug gezwungen,
verfolgt von unseren Seesiugzeugen. Diese griffen später
feindliche Transportdampfer in Konstanza erfolgreich an
und belegten Eisenbahnlinien der Nord-Dobrudscha mit
Bomben. Alle Flugzeuge sind trotz starker Beschießung
unbeschädigt zurückgekehrt.

Die Russen in der Dobrudscha.
Sofia, 20. Sept. (W. B ) Den Blättern zufolge

hatte die russische Armee in der Dobrudscha eine ganze
Brigade administrativer Beamten mitgesührt, die in den
zu erobernden bulgarischen Städten die Verwaltung über-
nehmen sollten und die mitgefangen wurden. Diese
Beamten werden nunmehr, wie die Blätter hinzufügen,
in denselben Städten, für die sie bestimmt waren, zur
Straßenreinigung verwendet.

Die englische Luftverteidigung.
Rotterdam, 21. Sept. In Edinburgh erklärte

Lord Montagu, daß England sich nicht rühmen könnte,
weil es von rund 120 Zeppelinen, die das Land heim-
gesucht haben, nur einen herunterholen konnte. Nach
dem Kriege brauche England für seine Küstenvertreidi-
gung 20 000 Flugzeuge.

Von Nah unö Fern.
Marienbarg, 22. Sept. Im Kampfe für Kaiser

und Reich ist bei einem Sturmangriff an der Somme
der Kaufmann Hermann Stolz von hier, Wehrmann
m einem Infanterie-Regiment, den Heldentod fürs Va¬
terland gestorben Es war eine tieferschütternde Nach¬
richt für die Hinterbliebenen, denn eine Witwe und



vier unmündige Kinder trauern um den auf dem Felde
der Ehre gebliebenen Gatten und treusorgenden Vater.
Der Schnitter Tod hat hier mit harter Hand eine uner¬
setzliche Lücke in ein glückliches Familienheim gerij)ert.
Nicht allein die Angehörigen betrauern den Heimgegan¬
genen, sondern alle, welche denselben näher kannten
und mit ihm in Verkehr gestanden haben, denn mit
dem Entschlafenen ist ein beliebter, strebsamer und um
das Wohl seiner Familie besorgter Mann aus dem
Leben geschieden. Der hiesige Vorschutzverein verliert
in dem Verstorbenen seinen pflichttreuen und gewissen¬
haften Kassierer. Ehre seinem Andenken!

Marienberg, 22. Sept. (Ueberschreitung von Höchst¬
preisen.) In der gestrigen Schöffensitzung wurde der
Händler Gomber aus Leuterod und die Frau Dörr aus
Ailertchen wegen Ueberschreitung der Eierhöchstpreise zu
je 40 Mk. Geldstrafe evtl. 8 Tage Gefängnis verurteilt.

- Nach dem trüben, regnerischen Wetter ist nun
seit den letzten Tagen bessere Witterung eingelreten.
Es ist zu dem Wechsel auch bald die höchste Zeit ge¬
worden, denn noch sind viele Haserfelder abzuernten und
auch der Grummet harret noch der Ernte, sodatz wir
nun sonnige Tage gebrauchen können. Die Kartoffeln
zeigen nach dem langen Regnen bereits eine bedenk¬
liche Anzahl von angefaulten Knollen. Inzwischen ist
auch für den Oberwesterwald die Zeit der Kornsaat
gekommen, welche wegen der Bodenbeschaffenheitfrüher
bestellt werden mutz, als in tiefer gelegenen Gegenden,
da die Winterfrucht hier durch den Winter viel zu leiden
hat und daher sehr gut entwickelt in denselben ein-
treten mutz. Hoffentlich ist das jetzt eingetretene sonnige
Herbstwetter von längerer Dauer.

- Holländischer und dänischer Käse unterliegt

vom 1. September d. I . ab der Kontingentierung.
Der Geschäftsverkehr selbst wickelt sich zwischen den
Händlern ab und der Kleinhändler bestellt seinen Käse
in der bisherigen Weise beim Grotzhändler. Die Be¬
stellungen unterliegen allerdings der Genehmigung der
über ganz Deutschland verteilten Käse-Berteilungsstellen.
Für den Regierungsbezirk Wiesbaden ist die Rhein-
Mainische LebensmittelstelleG. m. b. H., Frankfurt
a/M . zuständig. Diese hat in dem Regierungsbezirk
Wiesbaden Unterstellen für die Genehmigung der Käse¬
bezüge eingerichtet und zwar sind dies die Lebensmittel¬
ämter Frankfurt a/M . und Wiesbaden, die beiden
Städteverbände Limburg und Oberlahnstein, sowie die
Kreisausschüsse der 15 Landkreise des Regierungsbe¬
zirks. - Die Kleinhändler haben ihre Bestellungen bei
diesen Stellen einzureichen, während die Grotzhändler
auf Grund der ihnen vorliegenden Kleinhandelsbe¬
stellungen direkt bei ihrer Käseeinsuhrgesellschaftbestellen
können. Die näheren Bestimmungen, unter denen der
Käsebezug vor sich geht, sind von den Unterstellen zu
erhalten. Es empfiehlt sich also für jeden Händler, der
Käse kaufen will, sich an diese Unterstelle zu wenden,
um dort die näheren Bedingungen zu erfahren, da die
Bestellungen sonst nicht ausgeführt können. Die Ein¬
fuhr von Schweizerkäse bleibt zunächst unter den bis¬
her gültigen Bestimmungen bis zum 31. Oktober 1916
frei- Ebenso ist die Einfuhr von Käse aus Schweden
und Norwegen frei und unterliegt nur der Anmeldungs-
Pflicht-

Hölzenhausen, 19. Sept . Eine traurige Nachricht
erhielt dieser Tage der Schrankenwärter Henrich von
hier, indem ihm die Mitteilung zuging, datz sein im
Felde stehender Sohn in den Kämpfen an der Somme

den Heldentod fürs Vaterland gestorben sei.
früh aus dem Leben Gerissene war die treusor»
Stütze seiner alternden Eltern gewesen. Ehre
Andenken! ,e,n 'fc

Treisbach, 18. Sept. Nach 26-monatiger
Pflichterfüllung wurde dem Gefreiten August H^ ^
hier, der in einem Inf .-Regt. des 14. Res.-Armeeh?
kämpft, das Eiserne Kreuz 2. Klasse für beso^
Tapferkeit vor dem Feinde verliehen.

Frankfurt o. M., 18. Sept. Durch den Na!!»,
Raiffeisen-Verband Hierselbst sind seit Kriegsbeginn̂
her 75 landwirtschaftliche Genossenschaften neu gegrünx
worden und zwar 52 Kreditgenossenschaftenm. u. «'
2 An - und Derkaufsgenossenschastenm. b. tz
Dreschgenossenschaftenm. b. H. und 1 Gärtners
nossenschaftm. b. H. Mit dieser Zahl von Neugr».
gungen steht der Verband an der Spitze sämtlich
deutscher Genossenschaftsverbände. Insgesamt, sind̂rtv /*»v-tX vi 11 v»vvt v* Ofin T1!. i ..
Nassauer Raiffeisen-Verband nunmehr 290 ländlich
Genossenschaften angeschlossen. ,

Smnilmi fiir üo$Rote Kreuz unb ün
MerMWen Srmemrciii.

Es gingen weiter ein:
Don einem musikalischen Abend der Gäste

im Westerwälder Hof, hier, zum Vesten
der erblindeten Krieger . Mk. 315

Kirchengemeinde Liebenscheid. „ ig' .
Frau Louis Dörr, hier . . lo’-

Herzlichen Dank".
Jede Gabe nimmt gerne entgegen:

Dekan.

Achten Sie immer auf die Inschrift „Osram“ ! - Ueberall erhältlich. Auergesellschaft, Berlin 0. p

Zeichnungen auf lie Knegssnleilje
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauplkasse(Rhein-
stratze 42) den sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen,
sowie den Kommissaren und Vertretern der Nassauischen Lebens¬
versicherungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung
auf die Kriegsanleihen werden 5'/»°/o und, falls Landesbankschuld¬
verschreibungen verpfändet werden, 5 °/» berechnet.

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen
Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf
Einhaltung einer Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei
unseren vorgenannten Zeichnungssteüen erfolgt.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 30. Sep-
tember d. Is.

Direktion der Nassauischen Landesbank.

Me BezugshfieiiT
und sehr preiswert empfehlen wir

reizende Weiß- uni»MAMmen
(vorgedruckte , halbfertige , fertige Sachen)

sowie

SMereimterinl nnd-SWm s«)
Jleu eingetroffen : RkL - V0rkatSKocher

und alle Größen Gläser.

st. Zfidmeier« Hachenburg. ,

RMM -MWtt
für Uhren und Goldscrchen.
Umarbeiten von Trauringen zu Fassonringen.

Einfassen von Zähnen zu An¬
hänger , Ringe und Broschen.

Ernst Schulte,
Uhrmacher und Goldarbeiter,

Hachenburg.

VMI i» der Kriegszeit
ist das wichtigste Gebot für
einen jeden Deutschen.

Deshalb bringen Sie Ihre Kleidungsstücke usw. zum Färben und
chemisch Reinigen in die

Dainpfkleidersärberei und chemische Reinigung
Wilhelm Zchmiüt,

Hachenburg-Altstadt.
Annahmestelle für Marienberg  und Umgegend bei

Herrn Kaufmann

Hermann Stolz, Marienberg.

Hit-Blei
kaufen stets zu höchsten Preisen
Gebr . Schneider,

Hachenburg.

Karbid
ferner

Düngemittel
stets auf Lager.

Wegen unserer sämtlichen son-
fügen Artikel bitten wir bei

_ Bedarf anzusragen.

Kaufhaus Louis Müeniaim,
Hachenburg.

- Reelle und aufmerksame Bedienung, zrrrm:
Nur gute und preiswerte Ware
ist mein strengstes Geschäftsprinzip.

Kleider- und Blusenstoffe
einfarbig, kariert und gestreift.

Kleider- und Schürzen-Siamosen,
Unterrockstoffe,

Hemdenbiber und Nessel,
Bettzeuge

in Siamosen , Biber , Katun und Damaste.

. Ärschen- ml Kinder-| Herren

20—30 Erdarbeiter
sofort gesucht Stundenlohn für erstklassige Arbeiter 70 Pfq . oder
guter Akkord.

Anmeldung auf der Baustelle Quellfassung in der Nas¬
sauischen Kalteiche , V» Stunde von Bahnhof Würgendorf bei
Burbach, bei Borarbeiter Sasse.

Ed. Durth , Unternehmer,
Salchendorf.

sowie Hl ) ^ M
in Buxkin , Manchester und Eisensest.

Iftitadptc, ßettffbrrn,
Kmchtte Kette«, Möbel.

wm

33  MSI!!
für Bergarbeit

(Hauer und Scklepper) zum so¬
fortigen Eintritt sucht

Oeierfifdiaft AleMria,
Höhn.

f arl IBiilcr Löhne,
Aroppach,

Bahnhof Jngelbach,
Fernsprecher Nr. 8, Amt Alten-

Kirchen(Westerwald).
TrTrrnrwTii ■ ■ üJ

ig'aretten
direkt von der Fabrik

zu Originalpreisen

100 Zigaretten
Kleinverk . 1,8 Pfg ., . . 1.30

3 „ . . 1.85
3 „ . • 2.-

4.2 „ . . 2.75
6.2 „ . . 3.90

ohne jed. Zuschlag für neue
Steuer - und Zollerhöhung.

ZürelleiiMrit G0„LADUESNES
KÖLN, Ehrenstrasse 34.

Frisch eingetroffen:

Karfiidj
mittelkörnig,

zu billigstem Tagespreis.f. Mtkti
(eintreffend)

Sack 13 MÄ., Pfd . 15 Pfg -,
nur an Verbraucher. Voraus¬
bestellung erbeten. Versandt nach
auswärts franko Bahnstation
gegen Nachnahme oder Voraus¬

bezahlung.

Berth . Seewalck
Hachenburg.
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